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Beratung
Sitzungs- 

datum

Abstimmungsergebnis
Bemerkungen

Ja Nein Enth. Bef.

Hauptausschuss 24.07.2025  -  -  -  - verwiesen

Stadtentwicklungs- und 
Wirtschaftsausschuss

11.09.2025 9  -  -  - beraten

Hauptausschuss 18.09.2025 11  -  -  - verwiesen

Stadtvertretung
02.10.2025  -  -  -  -

einstimmig 
beschlossen

 
 
Neubrandenburg, 09.07.2025
 
gez. i. V. Peter Modemann
 
Oberbürgermeister
 
 

 
 



 
Beschlussvorschlag:

Auf der Grundlage des § 22 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern wird durch die Stadtvertretung am 02.10.2025 folgender Beschluss gefasst:
 

1. Der Durchführungszeitraum des Sanierungsgebiets "Altstadt" wird bis zum 
31.12.2035 verlängert.

 
2. In diesem Zeitraum sind die noch bestehenden städtebaulichen Missstände im Gebiet

auf Grundlage des städtebaulichen Rahmenplans Innenstadt (1. Änderung der 
3. Fortschreibung) systematisch zu beseitigen.

 
 
Finanzielle Auswirkungen:

Jährliche Folgekosten keine
 
 
Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den 
Klimaschutz

 ja, positiv*

  ja, negativ*

 X nein

 
*Erläuterung:

 
 
Begründung:

Die Satzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets „Altstadt“ trat nach Beschluss
der Stadtvertretung vom 11.03.1999 und Bekanntmachung am 04.10.2000 in Kraft. 
Grundlage war die Anwendung besonderer städtebaulicher Vorschriften gemäß §§ 152 ff. 
BauGB. In der Satzung wurde keine Befristung des Durchführungszeitraumes der 
Sanierungsmaßnahme festgesetzt. 
 
Seit dem 01.01.2007 ist der § 235 Abs. 4 BauGB wirksam. Dieser ordnet als 
Überleitungsvorschrift an, dass alle Sanierungssatzungen, die vor dem 01.01.2007 bekannt 
gemacht worden sind, spätestens bis zum 31.12.2021 mit Rechtswirken des § 162 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 BauGB aufzuheben sind, es sei denn, es ist entsprechend § 142 Abs. 3 Satz 3 
oder 4 BauGB eine andere Frist für die Durchführung der Sanierung festgelegt worden. Mit 
Beschluss der Stadtvertretung vom 27.05.2021 wurde einer Verlängerung der Laufzeit der 
rechtskräftigen Sanierungssatzung „Altstadt“ bis zum 31.12.2030 zugestimmt. Da auch 
weiterhin Städtebaufördermittel beantragt und über die Frist des 31.12.2030 hinausgehend 
eingesetzt werden sollen, wird eine weitere Verlängerung der Laufzeit der rechtskräftigen 
Sanierungssatzung „Altstadt“ bis zum 31.12.2035 angestrebt.
 
Mit der Aufnahme der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg in die Städtebauförderprogramme im
Jahr 1991 sind bisher eine Vielzahl von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in 
mehreren städtebaulichen Gesamtmaßnahmen umgesetzt worden. Trotz erheblicher 
Fortschritte in der Stadtsanierung bestehen weiterhin städtebauliche Defizite in einzelnen 
Gesamtmaßnahmen (insbesondere in der Altstadt), die sich auf Funktionalität, 
Nutzungsvielfalt, Gebäudezustand sowie die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
auswirken. Die noch ausstehenden Maßnahmen sind im städtebaulichen Rahmenplan 
Innenstadt (Stand: Oktober 2020) konkret benannt. 
 



 
Mit dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ sollen Städte und Gemeinden in 
ihrer strukturellen, funktionalen und gestalterischen Entwicklung unterstützt werden. Ziel ist 
es, zentrale Stadtbereiche langfristig zu stärken, bauliches Erbe zu erhalten und die 
Innenstadt als attraktiven Lebens-, Arbeits- und Versorgungsraum zu sichern.
 
Die Fördermittel aus diesem Programm ermöglichen unter anderem:
 

• Sanierung und Erhalt historischer Gebäude und Ensembles,
• Aufwertung öffentlicher Räume (Straßen, Plätze, Grünanlagen),
• Maßnahmen zur Stärkung des Handels, der Gastronomie und urbaner Nutzungen,
• Verbesserung von Mobilität, Aufenthaltsqualität und Klimaanpassung,
• Förderung von Wohnen, Nahversorgung und kulturellen Nutzungen in der Innenstadt.
• Quartiers- und Citymanagement bzw. Management der Zentrenentwicklung, die 

Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftragten im Sinne von § 
138 BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemeinschaften.

 
Die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg begreift die gegenwärtige, durch globale Krisen 
überlagerte Situation als Herausforderung, aber auch als Chance, die mittel- und langfristige 
Entwicklung der Innenstadt weiter ganzheitlich anzugehen und dabei sowohl die Aufenthalts-
und Lebensqualität zu verbessern als auch Handel, Gastronomie und andere Nutzungen im 
Zentrum zu stärken. Es ist notwendig, mehr Nutzungsvielfalt im öffentlichen Raum, 
insbesondere mit Fokus auf Turmstraße und Marktplatz unter Berücksichtigung der 
klimatischen Bedingungen zu ermöglichen.
 
Durch die Verlängerung des Durchführungszeitraums wird sichergestellt, dass begonnene 
und geplante Maßnahmen auch zukünftig rechtssicher umgesetzt und mit Fördermitteln von 
Bund, Land und Kommune finanziert werden können.
 
 
 
Anlage 1 - Altstadt
 
 




